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Verzögerungen des Baugenehmigungsverfahrens sind in zahlreichen Fällen darauf zurückzuführen, dass in den Lageplänen 
und Gebäudegrundrissen die erforderlichen Stellplätze für Kraftfahrzeuge nicht zeichnerisch dargestellt werden. 
 
Im Interesse einer raschen Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens bitten wir die Entwurfsverfasser, einen ausreichen-
den Stellplatznachweis zu führen. 
 
Sollte ein derartiger Nachweis fehlen, sind wir ansonsten gehalten, die Unterlagen dem Bauherren zur Ergänzung zurückzu-
geben. 
 
Der Nachweis von Stellplätzen entsprechend der folgenden Tabelle ist nicht nur bei der Neuerrichtung baulicher Anlagen 
erforderlich, sondern auch, wenn eine Nutzungsänderung dieser Anlagen erfolgt. 
Die Zahl der erforderlichen Stellplätze ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen, die als Arbeitsgrundlage für die Festle-
gung der Stellplätze anzusehen ist. In Einzelfällen können Abweichungen hiervon nach oben oder unten erforderlich werden. 
 

 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze 

 1. Wohnheime    6.2 Tanzlokale, Discotheken 1 Stellplatz je 4 m² Gast-
raum 

 1.1 Altenheime 1 Stellplatz je 10 Plätze, 
mindestens jedoch 3 Stell-
plätze    

 6.3 Spielhallen 1 Stellplatz je 10 m² Nutz-
fläche des Ausstellraumes, 
mindestens 3 Stellplätze  

 1.2 Behindertenwohnheime 1 Stellplatz je 10 Plätze, 
mindestens jedoch 3 Stell-
plätze    

 6.4 Hotels, Pensionen, Kurhei-
me und andere Beherber-
gungsbetriebe 

1 Stellplatz je 3 Zimmer 

 1.3 
 
 

Kinder- und Jugendwohn-
heime  

1 Stellplatz je 20 Plätze, 
mindestens jedoch 2 Stell-
plätze 

 6.5 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 10 Betten 

1.4 Flüchtlingswohnheime 1 je 10 Plätze, mindestens 
jedoch 2 Stellplätze 

 7 Krankenhäuser und Pfle-
geeinrichtungen 

 

1.5 Studierendenwohnheime 1 je 4 Plätze, mindestens 
jedoch 2 Stellplätze 

 7.1 Universitätskliniken und 
ähnliche Lehrkranken- 
häuser 

1 Stellplatz je 2 Betten 

 1.6 Sonstige Wohnheime 1 Stellplatz je 2 Plätze, 
mindestens jedoch 2 Stell-
plätze 

 7.2 Krankenhäuser, Kurein- 
richtungen 

1 Stellplatz je 4 Betten 

 2. Gebäude mit Büro-, Ver-
waltungs- und Praxisräu-
men  

   7.3 Pflegeheime 1 Stellplatz je 10 Betten, 
mindestens jedoch 3 Stell-
plätze 
 

 2.1 Büro- und Verwaltungs- 
Räume allgemein 

 1 Stellplatz je 30 m² Büro-
nutzfläche ¹, mindestens 
jedoch 1 Stellplatz 

8. Schule, Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche 

 

 2.2 Räume mit erheblichem 
Besucherverkehr (Schalter, 
Abfertigungs- oder Bera-
tungsräume, Arztpraxen 
o.ä.) 

 1 Stellplatz je 20 m² Nutz-
fläche, mindestens jedoch 3 
Stellplätze 
 

 8.1 Grund- und Hauptschulen 1 Stellplatz je 30 Schüler 

 3. Verkaufsstätten   8.2 Sonstige allgemein- 
bildende Schulen 

1 Stellplatz je 25 Schüler, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10  
Schüler über 18 Jahre 

      

 3.1  Verkaufsstätten bis 700 m² 
Verkaufsnutzfläche 

1 Stellplatz je 30 m² Ver-
kaufsnutzfläche ², mindes-
tens jedoch 2 Stellplätze je 
Laden 

 8.3 Berufsschulen, Berufs- 
fachschulen 

1 Stellplatz je 20 Schüler 
zusätzlich 1 Stellplatz je 3  
Schüler über 18 Jahre  

 3.2 Verkaufsstätten mit mehr als 
700 m² Verkaufsnutz-   

 1 Stellplatz je 20 m² Ver-
kaufsnutzfläche ² 

 8.4 Sonderschulen für Behin-
derte 

1 Stellplatz je 15 Schüler 
 



fläche  

 4. Versammlungsstätten 
(außer Sportstätten), Kir-
chen 

   8.5 Hochschulen 1 Stellplatz je 2 Studierende 

 4.1 Versammlungsstätten 1 Stellplatz je 4 Sitz-  
plätze 

 8.6 Kindergärten, Kindertages-
stätten und dgl. 

1 Stellplatz je 20 Kinder,  
mindestens jedoch 2 Stell-
plätze 

 4.2 Kirchen 1 Stellplatz je 20 Sitzplätze  8.7 Jugendfreizeitheime und 
dgl. 

1 Stellplatz je 15 Besucher-
plätze  

 5. Sportstätten    9 Gewerbliche Anlagen  

 5.1 Sportplätze 1 Stellplatz je 250 m² Sport-
fläche ³, zusätzlich 1 Stell-
platz je 10 Besucherplätze 

 9.1 Handwerks- und Industrie-
betriebe 

1 Stellplatz je 50 m² Nutz-

fläche ⁴ oder je 3 Beschäf-
tigte⁵ 

 5.2 Spiel- und Sporthallen 1 Stellplatz je 50 m² Sport-
fläche ³, zusätzlich 1 Stell-
platz je 10 Besucherplätze 

 9.2 Lagerräume, Lagerplätze 1 Stellplatz je 120 m² Nutz-

fläche ⁴ oder je 3 Beschäf-
tigte 

 5.3 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 25 m² Sport-
fläche ³ 

 9.3 Ausstellungs- und Ver- 
kaufsplätze 

1 Stellplatz je 80 m² Nutz-

fläche ⁴ oder je 3 Beschäf-
tigte⁵  

 5.4 Freibäder 1  Stellplatz je 200 m² 
Grundstücksfläche 

 9.4 Kfz-Werkstätten, Tankstel-
len mit Wartungs- oder 
Reparaturständen 

4 Stellplätze je Wartungs- 
oder Reparaturstand 

 5.5 Hallenbäder 1 Stellplatz je 5 Kleiderab-
lagen, zusätzlich 1 Stell-
platz je 10 Besucherplätze  

 9.5 Kfz-Waschanlagen 2 Stellplätze je Wasch- 
platz 

 5.6 Tennisanlagen  4  Stellplätze je Spielfeld, 
zusätzlich 1 Stell- 
platz je 10 Besucher- 
plätze 

 9.6 Reifenhandelsbetriebe mit 
Montageständen 

2 Stellplätze je Montage-
stand 

 5.7 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn  10 Verschiedenes  

 5.8 Bootshäuser und Bootslie-
geplätze 

1 Stellplatz je 2 Boote  10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Klein- 
gärten 

 5.9 Reitanlagen 1 Stellplatz je 4 Pferdeein-
stellplätze  

 10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 2000 m² 
Grundstücksfläche, mindes-
tens jedoch 10 Stellplätze  

 6. Gaststätten, Beherber-
gungsbetriebe, Vergnü-
gungsstätten 

     

 6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 8 m² Gast-
raum 

   

 

 

Stellplätze für Beschäftigte der jeweiligen Anlagen sind bereits eingeschlossen. 
 
¹ Nicht zur Büronutzfläche werden gerechnet: 
Sozial- und Sanitärräume, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, Verkehrsflächen. 
 
² Nicht zur Verkaufsnutzfläche werden gerechnet: 
Sozial- und Sanitärräume, Kantinen, Ausstellungsflächen, Lagerflächen, Funktionsflächen für  
betriebstechnische Anlagen, Verkehrsflächen. 
 
³ Nicht zur Sportfläche werden gerechnet: 
Sozial- und Sanitärräume, Umkleideräume, Geräteräume, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, Ver-
kehrsflächen. 
 

⁴ Nicht zur Nutzfläche werden gerechnet: 
Sozial- und Sanitärräume, Kantinen, Funktionsflächen für betriebliche Anlagen, Verkehrsflächen. 
 

⁵ Der Stellplatzbedarf ist in der Regel nach der Nutzfläche zu berechnen. Ergibt sich dabei ein offensichtliches 
Missverhältnis zum tatsächlichen Stellplatzbedarf, so ist die Zahl der Beschäftigten zugrunde zu legen. 


